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RS OGH 1971/12/15 11Os138/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1971

Norm

StPO §72 Abs2

StPO §74

Rechtssatz

Der Beschluß der Ratskammer, mit dem die Strafsache dem zuständigen Gericht wegen Befangenheit des einzigen

Richters abgenommen und einem anderen Gericht zugewiesen wird, ist kein die Verjährung unterbrechender

Verfolgungsschritt.

Entscheidungstexte

11 Os 138/71
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